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Joachim Hirsch/John Kannankulam
Poulantzas und Formanalyse
Zum Verhältnis zweier Ansätze
materialistischer Staatstheorie

Eine materialistische Begründung des Staates steht bis heute aus. Bekannt-
lich hat Karl Marx selbst keine Staatstheorie vorgelegt und an ihn anschlie-
ßende Ansätze blieben entweder bruchstückhaft, oder wurden – wie im Falle
der marxistisch-leninistischen ›Theorie des staatsmonopolistischen Kapita-
lismus‹ – für politische Zwecke instrumentalisiert.

Die wichtigsten Beiträge der Zwischenkriegszeit sind die fragmentarischen
Anmerkungen Antonio Gramscis in den Gefängnisheften (GH) zum Ver-
hältnis von Staat, Zivilgesellschaft und Ökonomie und die in erster Linie
rechtstheoretischen Schriften des sowjetischen Theoretikers Eugen Paschu-
kanis.

Einen beachtlichen Aufschwung erlebte die Staatsdebatte im Gefolge der
StudentInnenbewegung Ende der sechziger Jahre. Man bemühte sich um eine
Vergewisserung des theoretischen Instrumentariums, das eine kritische Ana-
lyse des fordistisch-keynesianischen Staatstyps ermöglichte, der sich in den
kapitalistischen Zentren herausgebildet hatte.

Dabei waren zwei Ansätze von besonderer Bedeutung, die in politisch wie
theoretisch sehr unterschiedlichen Kontexten entstanden: die von West-
deutschland ausgehende ›Staatsableitung‹ und Nicos Poulantzas’ Staatstheo-
rie.

Poulantzas’ theoretischer Hintergrund war der ›strukturale‹ Marxismus
der Althusser-Schule, aber auch die webersche Soziologie. Für ihn stand die
Auseinandersetzung mit der Kommunistischen Partei Frankreichs, ihrer Ver-
pflichtung gegenüber der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus
und ihrer theoretischen Einschätzung der politischen Veränderungen im
Vordergrund, die mit dem Scheitern der Vierten Republik und der dem Staats-
streich Charles de Gaulles folgenden Umstrukturierung des politischen Sy-
stems und des Staates verbunden waren.

Im Gegensatz dazu spielte die kommunistische Partei in Westdeutschland
weder theoretisch noch politisch eine wesentliche Rolle. Daher war hier die
staatstheoretische Diskussion stark in die Wiederaneignung der marxschen
Kritik der politischen Ökonomie eingebettet. Politischer Hintergrund war
das Bestreben, der herrschenden und mit dem Regierungseintritt der SPD in
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den sechziger Jahren noch verstärkten »Sozialstaatsillusion« ideologiekritisch
entgegenzutreten.1

Diese unterschiedlichen politisch-theoretischen Entstehungszusammen-
hänge haben beide Ansätze geprägt. In der westdeutschen Debatte ging es
auf einer relativ abstrakten Ebene zentral um eine Analyse der politischen
Form des Kapitalismus, die den Schein einer Klassenneutralität des Staates
erzeugt. Dabei wurde versucht, die marxsche Wertformanalyse in Richtung
einer Theorie des Politischen weiterzuentwickeln. In der Tat bildet die Form-
analyse eine entscheidende Grundlage jeder historisch-materialistischen
Staatstheorie, gestattet aber für sich genommen noch nicht die Analyse poli-
tischer Institutionensysteme, politischer Kämpfe und Transformationspro-
zesse des Staates. Dies leistet der klassentheoretisch fundierte und auf eine
Analyse der konkreten Staatsapparatur gerichtete Ansatz von Poulantzas sehr
viel besser. Allerdings weist auch dieser Defizite auf. Mit der westdeutschen
Staatsableitung konnte Poulantzas nicht viel anfangen, weil er dem ›hegelia-
nischen‹ Marxismus eher misstraute. Dies führt dazu, dass er die von ihr
entschlüsselte Widerspruchsstruktur der kapitalistischen Produktionsweise
und die damit verbundene Eigendynamik politischer Prozesse tendenziell
ausblendet. Daher rührt auch der ihm gegenüber nicht ganz zu Unrecht vor-
gebrachte Vorwurf des Klassenreduktionismus und Funktionalismus. Es stellt
sich demnach die Frage, welche theoretischen Potenziale eine kritische Kon-
frontation beider Ansätze erschließen könnte.

1. Das Problem

Poulantzas’ Staatstheorie weist das spezifische Defizit auf, dass die bei ihm
sog. relative Autonomie des Staates (PMGK, 27ff., 123ff., 189ff., 227, 256ff.;
ST, 47ff., 158ff., 166ff.) theoretisch nicht begründet wird. Ein Konstitutions-
merkmal des bürgerlichen Staates wird also gesetzt und nicht ›abgeleitet‹.
Es findet sich bei ihm zwar insofern ein Erklärungsversuch, als er die relative
Autonomie des Staates auf die Trennung von Hand- und Kopfarbeit zurück-
führt (ST, 81ff.). Diese besteht aber auch in anderen historischen Gesellschafts-
formationen. Insofern lässt sich mit dem Verweis auf sie die Spezifik des ka-
pitalistischen Staates nicht entwickeln.

Dieses theoretische Defizit soll im Folgenden eingehender untersucht wer-
den. Besonderes Augenmerk wollen wir insbesondere darauf legen, ob und –

1 Siehe dazu den programmatischen und die Debatte einleitenden Beitrag von Müller/
Neusüß (1970).
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wenn ja – wie Poulantzas’ Ansatz mit dem einer auf der marxschen Kritik
der politischen Ökonomie beruhenden Formanalyse des Staates verknüpf-
bar ist. Unser Argumentationsgang gliedert sich wie folgt: Zunächst einmal
soll die Fundierung von Poulantzas’ mittleren Schriften in der althusserschen
Epistemologie knapp rekonstruiert werden. Dabei ist insbesondere die vor-
gelegte Kritik einer expressiven Totalität von Interesse, ist diese doch für
Poulantzas’ Absetzung von Eugen Paschukanis und dem (diesem unterstell-
ten) Ökonomismus im Allgemeinen von zentraler Bedeutung. Da Paschuka-
nis zentraler Referenzpunkt innerhalb der formanalytischen Debatte um den
Staat war, soll dann die Frage ausgelotet werden, ob Poulantzas’ Kritik dem
Gegenstand gerecht wird und wie sein eigener Versuch aussieht, den Staat zu
begründen. Hierbei geht es vor allem um die Frage, ob sich bei Poulantzas
nicht doch zumindest implizit ein Begründungsverfahren feststellen lässt, das
den elaboriertesten Varianten der Staatsableitung ähnelt. Zur Klärung dieser
Fragen wollen wir in einem weiteren Schritt eine kritische Rekonstruktion
der formanalytischen Bestimmung des Staates vornehmen, wie sie v.a. in
Westdeutschland in den siebziger Jahren diskutiert wurde. Abschließend soll
Poulantzas’ Verarbeitung von Gramscis Hegemonietheorie in den Blick ge-
nommen werden, denn insbesondere dieser Aspekt seiner Arbeit stellte ei-
nen Fortschritt gegenüber der Ableitungstheorie der siebziger Jahre dar.

2. Poulantzas im Kontext der althusserschen Epistemologie

Insbesondere in seinem Buch Politische Macht und gesellschaftliche Klassen
(PMGK) argumentiert Poulantzas noch weitgehend im Kontext der althus-
serschen Epistemologie. So heißt es: »Eine Produktionsweise umfasst, wie
Engels es vereinfachend ausdrückt, verschiedene Ebenen oder Instanzen öko-
nomischer, politischer, ideologischer und theoretischer Art [...]. Die Art der
Einheit, die eine Produktionsweise kennzeichnet, ist ein komplexes Ganzes,
in dem in letzter Instanz das Ökonomische dominiert. Dieser Dominiertheit
in letzter Instanz wollen wir den Terminus Determiniertheit vorbehalten.
Diese Art von Beziehungen zwischen den Instanzen unterscheidet sich von
der, die manche Interpretationen des Marxismus behaupten. Es handelt sich
zum Beispiel nicht um eine geschlossene, expressive Totalität, die sich auf ein
Subjekt als zentrale Instanz gründet, das zugleich Ursprung und Entstehungs-
prinzip ist, wobei die anderen Instanzen als bloße partes totales nur dessen
phänomenale Ausdrucksformen sind. [...] Es handelt sich [...] um eine Art
von Beziehung, in der die Struktur, die das Ganze determiniert, sogar die
Beschaffenheit der einzelnen Teilbereichsstrukturen beeinflusst, indem sie
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ihnen nämlich ihren Platz und ihre Funktionen zuteilt. Die Beziehungen, aus
denen sich solcherart jede Ebene zusammensetzt, sind niemals einfacher Art,
sondern durch die Beziehungen zu den anderen Ebenen überdeterminiert.«
(PMGK, 11f.; vgl. hierzu auch 1967: 188ff.)

Poulantzas begründet auf diese Weise seine Ablehnung von Konzeptionen
der expressiven Totalität, die alle gesellschaftlichen Phänomene auf ein Grund-
verhältnis zurückführen. Diese Kritik richtet sich v.a. gegen ›ökonomisti-
sche‹ Lesarten des Marxismus, die den politischen Überbau als nichts ande-
res als die ›Entäußerung‹ oder ›Erscheinung‹ der Ökonomie begreifen,
womit jenem keine eigene Wirkmächtigkeit zugesprochen wird. Zum ande-
ren argumentiert Poulantzas unter Verweis auf Friedrich Engels und im An-
schluss an Louis Althusser, dass eine Produktionsweise als je unterschiedli-
che Artikulation der Strukturebenen Ökonomie, Ideologie und Politik zu
bestimmen ist. Diese Strukturebenen stellen keine im Vorhinein gegebenen
Wesenheiten dar, die »erst dann, wenn sie schon bestehen, zueinander in rein
äußerliche Beziehung treten, gemäß dem (falls man es wörtlich nimmt) mehr-
fach deutbaren Schema von Basis und Überbau.« (PMGK, 15) Die Beschaf-
fenheit der Teilbereichsinstanzen ergibt sich gemäß dem oben dargelegtem
Schema statt dessen aus einer der Gesamtstruktur einer Produktionsweise
eigenen Verknüpfung, sprich: aus ihrer Artikulation innerhalb eines kom-
plexen Ganzen. Für die theoretische Bestimmung der kapitalistischen Pro-
duktionsweise gilt nun, so Poulantzas, dass ihre besondere Struktur durch
die Trennung des Politischen vom Ökonomischen gekennzeichnet ist, was
für diese Produktionsweise auch eine Teilbereichstheorie des Politischen
rechtfertigt. So habe Marx im Kapital vor allem »eine systematische theoreti-
sche Behandlung des ökonomischen Teilbereichs dieser Produktionsweise«
(18) vorgelegt. Dies tat er jedoch nicht deshalb, weil »sich in den anderen
Bereichen nichts Wichtiges abspiele und [...] ihre Erforschung nebensächlich
wäre, sondern weil [...] diese Produktionsweise durch eine charakteristische
Autonomie ihrer Instanzen gekennzeichnet ist, die einer besonderen wissen-
schaftlichen Behandlung zu unterziehen sind, und weil das Ökonomische
innerhalb dieser Produktionsweise neben der determinierenden Rolle in letz-
ter Instanz auch die dominante Rolle innehat. So sind die anderen Instanzen
(das Politische, das Ideologische) im ›Kapital‹ sehr wohl vorhanden (das in
diesem Sinne kein ›ausschließlich‹ ökonomisches Werk ist), da sie aus dem
Hintergrund auf den ökonomischen Bereich zurückwirken.« (18f.)

Mit dieser Argumentation ist nun dreierlei geleistet: Erstens weist Pou-
lantzas ein einfaches Wesen-Erscheinungsschema, das den ›Überbau‹ zum
Epiphänomen erklärt, zurück; zweitens verwirft er eine Kombinatorik der
Strukturebenen einer Gesellschaftsformation, die jede dieser Ebenen als vor-
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gängig existent voraussetzt und in einem vorgegebenen Gerüst fixiert; und
drittens postuliert er die Berechtigung einer eigenständigen Teilbereichstheorie
des Politischen innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise.

3. Poulantzas’ Begründung der Trennung von Politik und Ökonomie

Die entscheidende Frage ist nun, wie Poulantzas die die kapitalistische Pro-
duktionsweise kennzeichnende Trennung des Politischen vom Ökonomischen
begründet. Er rekurriert hierfür auf die kapitalistischen Produktionsverhält-
nisse. Deren Grundelemente weisen eine Homologie auf: Die Arbeiter sind,
sowohl was das faktische Besitz- als auch das juristische Eigentumsverhält-
nis2 betrifft, von den Produktionsmitteln getrennt (PMGK, 30). Poulantzas
führt weiter aus: »Vor allem aus dieser Trennung, die aus dem Arbeitenden
selbst ein Element des Kapitals und aus der Arbeit eine Ware macht, leitet
sich der Charakter des Ökonomischen in dieser Produktionsweise ab, näm-
lich als Prozess der Produktion von Mehrwert. Diese Verbindung determi-
niert eine spezifische Autonomie des Politischen und des Ökonomischen.«
(Ebd.)

Diese besondere Struktur der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, mit
ihrer Trennung des unmittelbaren Produzenten von den Arbeitsmitteln, die
aus der Arbeitskraft eine Ware macht, hat nun zur Voraussetzung, dass die
politische Herrschaft von diesen Verhältnissen getrennt ist. Die Struktur der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse bedingt somit eine relative Auto-
nomie3 der ökonomischen von der politischen Instanz: »Wegen der spezifi-
schen Autonomie der Instanzen, die für die KPW [kapitalistische Produkti-
onsweise; J.H./J.K.] typisch ist, werden die rechtlich-politische und die ideo-

2 Vgl. zu dieser Unterscheidung auch Poulantzas (1967: 194ff.).
3 Dass damit nicht ›ein bisschen‹ Autonomie gemeint ist, sondern die epistemologi-

sche Figur, dass innerhalb einer Produktionsweise keine der Strukturebenen ohne die
andere bestimmbar ist, sollte aus der hier entwickelten Argumentation hervorgehen
(vgl. Charim 2002: 38f.). Poulantzas bestimmt diesen Sachverhalt für die kapitalistische
Produktionsweise in seinem Spätwerk in einer auf den ersten Blick widersprüchlichen
aber doch sehr präzisen Feststellung: »Diese Trennung darf nicht im Sinne einer wirk-
lichen Äußerlichkeit von Staat und Ökonomie verstanden werden [...]. Diese Trennung
ist nur die Form, die im Kapitalismus die konstitutive Präsenz des Politischen in den
Produktionsverhältnissen und ihrer Reproduktion annimmt. Die Trennung von Staat
und Ökonomie, diese Präsenz und Funktion des Staates in der Ökonomie gelten – wenn
auch in modifizierter Form – für die gesamte Geschichte des Kapitalismus, für die Ge-
samtheit seiner Stadien und Phasen: Sie sind Teil des harten Kerns der kapitalistischen
Produktionsverhältnisse.« (ST, 47)
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logische Instanz hier [im Kapital; J.H./J.K.] nicht in derselben Weise analy-
siert wie die ökonomische Instanz, die hier im Mittelpunkt der Untersuchung
steht. Auf die immanente Gegenwart dieser Instanzen in den kapitalistischen
Produktionsverhältnissen wird im ›Kapital‹ dennoch hingewiesen: Die Aus-
wirkung der rechtlich-politischen oder der ideologischen Struktur auf die
Träger, in Form ihrer Verteilung auf die Klassen der Kapitalisten und der
Lohnarbeiter, ist darin gewissermaßen implizit beschrieben.« (PMGK, 69f.)

Die hier nur angedeutete Argumentationsfigur Poulantzas’ findet sich auch
in der Staatstheorie (ST) wieder. Auch hier vergleicht er kapitalistische mit
feudalen Produktionsverhältnissen. Letztere zeichnen sich im Gegensatz zu
ersteren dadurch aus, dass die unmittelbaren Produzenten zwar von den Pro-
duktionsmitteln in Bezug auf das ökonomische Eigentum getrennt waren,
nicht jedoch vom unmittelbaren Besitz. Aus dieser Struktur resultiert somit
die den Feudalismus kennzeichnende enge »›Verzahnung‹ von Staat und
Ökonomie, von der Marx gesprochen hat« (46). Generell ist die Ausübung
der legitimen Gewalt »organisches Moment« (ebd.) der Produktionsverhält-
nisse, so Poulantzas: »Mit ihr kann die Mehrarbeit den Arbeitsgegenstand
und Produktionsmittel besitzenden unmittelbaren Produzenten abgepresst
werden. Umriss, Ausdehnung und Bedeutung dieser präzisen Beziehungen
zwischen Staat und Ökonomie sind [im Feudalismus; J.H./J.K.] von voll-
ständig anderer Natur als im Kapitalismus.« (Ebd.) Innerhalb der kapitalisti-
schen Produktionsverhältnisse ist es nun so, dass die unmittelbaren Produ-
zenten sowohl eigentums- als auch besitzlos an Arbeitsgegenstand und Pro-
duktionsmitteln sind: »Es entsteht der ›freie Arbeiter‹, der nur die Arbeits-
kraft besitzt und den Arbeitsprozess nicht ohne die Intervention des Eigen-
tümers in Gang setzen kann, die sich juristisch als Vertrag über den Kauf und
den Verkauf der Arbeitskraft darstellt.« (47)

3.1. Das Verhältnis zu Paschukanis
Diese Argumentationsstruktur Poulantzas’ verweist auf Paschukanis, der die
klassische Frage aufwarf, warum »die Klassenherrschaft nicht das [bleibt],
was sie ist, d.h. die faktische Unterwerfung eines Teils der Bevölkerung unter
den anderen? Warum nimmt sie die Form einer offiziellen staatlichen Herr-
schaft an, oder – was dasselbe ist – warum wird der Apparat des staatlichen
Zwanges nicht als privater Apparat der herrschenden Klasse geschaffen, war-
um spaltet er sich von der letzteren ab und nimmt die Form eines unpersön-
lichen, von der Gesellschaft losgelösten Apparats der öffentlichen Macht an?«
(1929: 119f.; Herv. J.H./J.K.) Paschukanis beantwortete diese Frage mit der
Analyse der Rechtsform, d.h. der juristischen Vertragsstruktur, die mit der
Warenform als Elementarform kapitalistischer Gesellschaften grundlegend
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verbunden ist. Die Rechtsform ist, so Paschukanis, »ein besonderes System
von Verhältnissen, die die Menschen eingehen, nicht aus bewusster Wahl,
sondern weil sie dazu durch die Produktionsverhältnisse gezwungen wer-
den. Der Mensch wird zum Rechtssubjekt kraft derselben Notwendigkeit,
die das Naturprodukt in die mit der rätselhaften Eigenschaft des Wertes aus-
gestattete Ware verwandelt.« (41; Herv. J.H./J.K.) Der Vertrag über den Kauf
und den Verkauf der Ware Arbeitskraft setzt die Vertragsfreiheit und Rechts-
fähigkeit der beteiligten Subjekte voraus. In diesem Sinne ist der Arbeiter
bzw. die Arbeiterin tatsächlich ›frei‹, die Ware Arbeitskraft auf dem Markt
anzubieten, was im Feudalismus nicht der Fall war. Diese Freiheit – die den
Äquivalententausch auf dem Markt zur Grundlage hat, was wiederum die
Rechtsgleichheit der Subjekte unterstellt – setzt voraus, dass diejenige In-
stanz, die im Konfliktfall diese formale Freiheit und Gleichheit auch durch-
setzen kann, von den Vertragsparteien getrennt ist. Anders ausgedrückt: die
Trennung derjenigen Instanz, die die Gleichheit und Freiheit der Rechtssub-
jekte im Konfliktfall gewährleistet, ist die formale Voraussetzung für die
Reproduktion dieser Produktionsweise.

Paschukanis war in seinem Versuch einer theoretischen Begründung der
Rechtsform ein zentraler Referenzpunkt innerhalb der Staatsableitungsde-
batte bzw. der formanalytischen Bestimmung des Staates. Und auch bei Pou-
lantzas findet sich die Paschukanis-Frage in Abwandlung wieder: »Warum
greift die Bourgeoisie im Allgemeinen in ihrer Herrschaft auf diesen natio-
nalen Volksstaat zurück, diesen modernen Repräsentativ-Staat mit seinen spe-
zifischen Institutionen, und nicht auf einen anderen? Denn es ist keineswegs
selbstverständlich, dass sie sich genau diesen Staat aussuchen würde, wenn
sie den Staat komplett selbst und nach ihrem Geschmack aufbauen könnte.«
(ST, 40, vgl. 76)

3.2. Kritik an Paschukanis
Gleichwohl grenzt sich Poulantzas sowohl in PMGK als auch in ST von Pa-
schukanis ab und unterstellt ihm und den an ihn anschließenden Positionen
eine ökonomistisch-historizistische Perspektive.4 Im Sinne dieser Kritik heißt
es dann auch: »Die Frage nach Erklärungsansätzen für den kapitalistischen

4 So heißt es in PMGK (70, Fn. 21; vgl. auch 1967: 181): »Der Ökonomismus hat den
Versuch unternommen, diesem Problem auszuweichen, indem er die formaljuristischen
Eigentumsverhältnisse als ›ökonomische‹ Verhältnisse betrachtet hat: dies ist deutlich
zu sehen bei Paschukanis: Allgemeine Rechtslehre und der Marxismus. Es dürfte über-
flüssig sein, darauf hinzuweisen, dass dies die höchst wichtige Unterscheidung zwi-
schen realer Aneignung, ökonomischem Eigentum und juristischem Eigentum inner-
halb der ›reinen‹ Produktionsweise unmöglich macht.«
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Staat hat die marxistische Wissenschaft vor zahlreiche Probleme gestellt, die
um das Thema kreisen, welche der realen Merkmale des Ökonomischen den
kapitalistischen Staat bedingen. [...] Das stets wiederkehrende Element in die-
sen Antworten besteht darin, dass auf der ökonomischen Ebene der KPW
bzw. in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen die Produktionsagen-
ten als Individuen auftreten. [...] Diese Vereinzelung der Produktionsagen-
ten, die als realer Wesenszug der kapitalistischen Produktionsverhältnisse von
Marx treffend erfasst ist, wird so begriffen, als stelle sie das Substrat der Struk-
turen des modernen Staats dar und als bilde die Gesamtheit dieser Individu-
en als Produktionsagenten die bürgerliche Gesellschaft, d.h. die Form, in der
das Ökonomische irgendwie in den gesellschaftlichen Verhältnissen präsent
ist. Die Trennung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft weist demnach auf
die Rolle eines rein politischen Überbaus gegenüber diesen ökonomischen
Individuen als Subjekten einer Tausch- und Konkurrenzgesellschaft hin.«
(PMGK, 122f.)

Diese Individuen sind jedoch nicht, so Poulantzas’ Kritik, als letztlicher
Grund des Staates misszuverstehen. Die Rechtsubjekte als Individuen sind
vielmehr eine Auswirkung der besonderen Struktur der kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisse. Insofern hat die Trennung der unmittelbaren Produ-
zenten von den Produktionsmitteln deren Einsetzung als »rechtlich-politi-
sche Subjekte« zur Folge, dadurch nämlich, dass »sie dem Arbeitsprozess eine
bestimmte Struktur aufprägt«. Sie geht schließlich mit einer spezifischen Form
der Arbeitsteilung einher, was Marx in seinen Analysen der Ware und des
Wertgesetzes nachweist: »Gebrauchsgegenstände werden überhaupt nur
Waren, weil sie das Produkt voneinander unabhängig betriebner Privatarbei-
ten sind.« (KI, 87; vgl. PMGK, 126f.) Das heißt, dass die Menschen die Nütz-
lichkeit ihrer verausgabten Arbeiten nur erfahren, indem sie die produzier-
ten Gegenstände als Waren aufeinander beziehen. Somit ist die »tatsächliche
Abhängigkeit der Produzenten […] verborgen [...]: Diese Arbeiten werden
innerhalb gewisser objektiver Grenzen unabhängig voneinander ausgeführt
(private Arbeit), d.h. ohne dass die Produzenten zuallererst ihre Tätigkeit
koordinieren müssen. In diesem Fall gewinnt das Wertgesetz die Oberhand.«
(PMGK, 127)

Darüber hinaus betont Poulantzas, dass die ökonomistisch-historizisti-
sche Auffassung vor allem ein »Verständnis der Beziehung zwischen Staat
und Klassenkampf [verhindert]. Wenn auf der einen Seite die Produktions-
agenten ursprünglich als vereinzelte Subjekte und nicht als Träger der Struk-
turen aufgefasst werden, wird es in der Tat unmöglich, von ihnen ausgehend
gesellschaftliche Klassen zu bilden; auf der anderen Seite ist es, da dem Staat
ursprünglich ein Verhältnis zu den Individuen als ökonomischen Agenten
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unterstellt wird, unmöglich, zwischen ihm und den Klassen und dem Klas-
senkampf ein Verhältnis aufzustellen.« (PMGK: 123)

Sonja Buckel (2005: 91) hat dargelegt, dass diese Kritik sich nicht die Mühe
macht, »die Ambivalenzen in Paschukanis’ Ansatz zur Kenntnis zu nehmen«
und am Kern der Argumentation vorbeizielt. Poulantzas’ Kritik, die tatsäch-
lich für nicht wenige Versuche der Ableitung des Staates im Anschluss an
Paschukanis durchaus zutreffend ist (s.u.), bezieht sich zwar auf Paschuka-
nis, müsste aber eigentlich seine Epigonen meinen.

Das gleiche gilt für Poulantzas’ Kritik daran, die ›Ableitung‹ des Staates
in der »Sphäre der Zirkulation des Kapitals und in der › Verallgemeinerung‹
der Warenbeziehungen« (ST, 77) zu suchen. Nicht begriffen wird dabei –
und ironischerweise treffen sich hier diejenigen Protagonisten innerhalb der
Staatsableitungsdebatte, die den Staat in bester idealistischer Manier tatsäch-
lich (einseitig) aus den Interessen der Warenbesitzer begründen wollten, mit
ihren Kritikern wie Poulantzas an einem Punkt –, dass Zirkulationssphäre
und Produktionssphäre nicht als losgelöst voneinander zu denken sind.5

Genauso wie feststellbar ist, dass das Geld als Ausdruck der Wertform die
Transaktionen in der Sphäre der Zirkulation ja tatsächlich formell vermittelt,
heißt dies ja nicht, dass hiermit die Wertform hinreichend begründet wäre.
Erst in ihrem Zusammenhang mit der Sphäre der Produktion lässt sie sich
entschlüsseln; und nur in diesem Zusammenhang bekommt die Zirkulation
ihren ›rechten‹ Platz zugewiesen. Marx’ Feststellung, dass die Mehrwertbil-
dung nicht in der Zirkulation, aber auch nicht ohne sie vonstatten geht (KI,
179ff.), zeugt gerade davon, wie beide Momente eine widersprüchliche und
aufeinander verwiesene Einheit bilden, die jegliche ›einseitige‹ Bezugnahme
auf die Zirkulation verbietet.6

Die Frage ist nun, was nach Poulantzas’ Ablehnung des mit Paschukanis
verbundenen Ableitungsansatzes bleibt. Bedeutet die polemische Zurück-
weisung der formanalytischen Bestimmung des Staates, die noch dazu unter
Historizismus-, sprich: Hegel-Verdacht steht, dass Poulantzas’ eigener An-
satz mit ihr unvereinbar ist? Wir denken, dass dies nicht der Fall ist. Denn
Poulantzas’ Begründung der Trennung von ›Politik‹ und ›Ökonomie‹,

5 Denn wie oben gesagt und gezeigt wurde, lässt sich Paschukanis nicht so ohne wei-
teres unter diesen ›idealistischen‹ Ansatz subsumieren, den er im übrigen selbst deut-
lich zurückweist (vgl. 1929: 40ff., 124ff.) Exemplarisch für diese Position innerhalb der
bundesrepublikanischen Debatte stehen v. Flatow/Huisken (1973); vgl. hierzu Kan-
nankulam (2000, 37-46).

6 Es ist nicht unwichtig, dass diese Kritik durchaus auch innerhalb der Staatsablei-
tungsdebatte geäußert wurde. Poulantzas hat dies auch zur Kenntnis genommen (vgl.
ST, 79).
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›Staat‹ und ›Gesellschaft‹ als konstitutives Merkmal der kapitalistischen
Produktionsverhältnisse ähnelt denjenigen der elaborierten Versuche der
Staatsableitung im Kern und man könnte sagen, dass sie letztlich auch seiner
Argumentation – wenn auch sehr knapp und mit Polemik gespickt – zugrun-
de liegt.

4. Formanalyse

Nach dem bisher Gesagten stellt sich nun die Frage, was denn eigentlich Form-
analyse ist bzw. wie sich der Staat formanalytisch ›ableiten‹ lässt. Bevor wir
uns diesen Fragen widmen, sollen zunächst einige Fallstricke der formanaly-
tischen Bestimmung des Staates rekonstruiert werden, die ja auch von Pou-
lantzas kritisiert wurden.

4.1. Fallstricke der Formanalyse
Eines der prominentesten Probleme innerhalb der Staatsableitungsdebatte
war wohl die Frage nach dem ›richtigen‹ Ableitungspunkt.7 War der Staat
nun aus der Produktion abzuleiten oder aus der Zirkulation? Letzteres war
trotz aller schon angedeuteten Kritik der dominante Zugang und es stellt
sich die Frage, wo diese Prominenz herrührte.

Wie zu vermuten war, rührt sie von Marx selbst her. So schreibt dieser im
Kapitel über den Austauschprozess: »Die Waren können nicht selbst zu
Markte gehn und sich nicht selbst austauschen. Wir müssen uns also nach
ihren Hütern umsehn, den Warenbesitzern. Die Waren sind Dinge und da-
her widerstandslos gegen den Menschen. […] Um diese Dinge als Waren auf-
einander zu beziehn, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen
verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, so dass der eine nur mit dem
Willen des andren, also jeder nur vermittelst eines, beiden gemeinsamen Wil-
lensakts sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigne veräußert. Sie
müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dies
Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder
nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis wi-
derspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnis ist durch das
ökonomische Verhältnis selbst gegeben.« (KI, 99)

Dieses so genannte Warenhüter-Theorem ist auch für Paschukanis ein ent-
scheidender Punkt der Bestimmung der Rechtsform innerhalb der kapitali-

7 Einen Überblick über die Debatte bieten Holloway/Picciotto (1978), Kostede (1976)
und Kannankulam (2000).
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stischen Produktionsweise (s.o.), denn er konzediert, dass die logische Vor-
aussetzung dieser Produktionsweise ein Anerkennungs-Verhältnis ist. Die
Subjekte müssen sich als formal freie und gleiche Rechtssubjekte anerken-
nen. Die Gewähr und Bedingung hierfür ist eine von diesen Verhältnissen
getrennte Instanz der Rechtssprechung. Die Begründung des Rechts als Form
in seiner Trennung von den übrigen gesellschaftlichen Verhältnissen ergibt
sich also aus den strukturellen Bedingungen des Warentausches, was wie oben
gezeigt, auch Paschukanis’ Argumentation entspricht.

Gleichwohl erscheint im Lichte des obigen Marx-Zitats das, was mit Pa-
schukanis als strukturelle Bestimmung der Warenform bestimmt wurde, als
(bewusstes) Willensverhältnis der beteiligten Akteure. Nach dieser Position
und Lesart ist die Rechtsform ein durch den bewussten Willen der beteilig-
ten Warenhüter hergestelltes und reproduziertes Phänomen. Das, was durch
die Rechtsform ›verdeckt‹ wird, ist jedoch ein Herrschafts- und Ausbeu-
tungsverhältnis, in dem sowohl Produktionsmittelbesitzer als auch diejeni-
gen, die nur ihre Ware Arbeitskraft zu Markte tragen können, als formal glei-
che gelten. Beide, so die weitere Argumentation, begegnen sich auf der Ebe-
ne der Zirkulation (des Marktes) als Warenhüter und beide sind auf dieser
Ebene auf die Rechtsform verwiesen. Die die Produktionsverhältnisse kenn-
zeichnende ungleiche Verfügung über Produktionsmittel wird dabei kaschiert.
Durch die einseitige Bestimmung der Rechtsform aus der Sphäre der Zirku-
lation erscheint diese als Verblendungszusammenhang für die Reproduktion
dieser Produktionsverhältnisse.

Poulantzas kritisiert hier zu Recht, dass das Verhältnis von Staat und Klas-
senkampf nur als äußerliches gedacht wird. Mehr noch: die Klassen sind auf
der Ebene des Rechts und des Staates gar nicht anwesend. Anwesend sind
hier nur vereinzelte Warenhüter-als-Rechtssubjekte, die durch ihr Interesse
den Staat und das Recht beständig herstellen und reproduzieren (PMGK,
126f.).

Entsprechend dieser Kritik heißt es schon bei Marx:: »Die Individuen schei-
nen unabhängig (diese Unabhängigkeit, die überhaupt bloß eine Illusion ist
und richtiger Gleichgültigkeit – im Sinne der Indifferenz – hieße), frei auf-
einander zu stoßen und in dieser Freiheit auszutauschen; sie scheinen so aber
nur für den, der von den Bedingungen, den Existenzbedingungen (und diese
sind wieder von den Individuen unabhängige und erscheinen, obgleich von
der Gesellschaft erzeugt, gleichsam als Naturbedingungen, d.h. von den In-
dividuen unkontrollierbare) abstrahiert, unter denen diese Individuen in Be-
rührung treten.« (MEW 42, 97) Die verkürzte, einseitige Ableitung des Staa-
tes aus den Verhältnissen der Warenhüter innerhalb der Zirkulation verkennt
somit die konstitutive Rolle der Produktionsverhältnisse in der Hervorbrin-
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gung der Subjekte als Staatsbürger und somit die Klassendimension von Staat
und Recht im Kapitalismus.

4.2. Formanalytische Bestimmung des Staates
Die Frage bleibt also, wie sich der mit der Entwicklung des Kapitalismus
herausbildende ›moderne Staat‹ formanalytisch rekonstruieren lässt. In ei-
ner materialistischen Analyse muss am Gesamtzusammenhang der Produk-
tionsverhältnisse, genauer an der Art und Weise der Produktion und Aneig-
nung des Mehrprodukts angesetzt werden. Die kapitalistische Gesellschaft
ist durch das Privateigentum an Produktionsmitteln, Privatproduktion, Lohn-
arbeit und Konkurrenz gekennzeichnet. Die Produktion und Aneignung des
Mehrprodukts erfolgt nicht auf der Basis unmittelbarer Gewaltanwendung
und persönlicher Abhängigkeit, sondern wird durch den Kauf und Verkauf
der Waren einschließlich der Ware Arbeitskraft auf dem Markt vermittelt.
Die Eigentümlichkeit der Klassenverhältnisse liegt darin, dass die unterein-
ander in einem Konkurrenzverhältnis stehenden KapitalbesitzerInnen einer
formell freien und ebenfalls konkurrierenden LohnarbeiterInnenschaft ge-
genüber stehen. Aus der Eigenheit dieses Klassen- und Ausbeutungsverhält-
nisses folgt, dass seine Reproduktion, d.h. die Stabilität und die Entwicklung
der Gesellschaft als kapitalistische nur dann gewährleistet ist, wenn die phy-
sische Gewalt in einer besonderen, von den sozialen Klassen formell getrenn-
ten Apparatur zentralisiert wird.

Dies ist eine grundlegende Bedingung für die durch das Wertgesetz regu-
lierte ökonomische Reproduktion: ökonomische und politische Herrschaft
müssen auseinander treten. Damit ist die charakteristische Form des Politi-
schen unter kapitalistischen Bedingungen bezeichnet. Sie resultiert nicht ein-
fach aus der Warenzirkulation, sondern aus dem Gesamtzusammenhang von
Ausbeutung und Aneignung. Die gesellschaftlichen Individuen sind immer
zugleich Klassenangehörige und formell freie und gleiche Marktsubjekte. Der
politischen Form liegt ein spezifisches Klassen- und Gewaltverhältnis zu-
grunde, das als Verbindung des ›stummen Zwangs der Ökonomie‹ mit dem
staatlichen ›Gewaltmonopol‹ eine besondere Gestalt annimmt. ›Politische‹
und ›ökonomische‹ (d.h. Wert-)Form stehen in einem engen Vermittlungs-
verhältnis. Poulantzas schreibt dazu ganz zutreffend: »Das ist die grundsätz-
liche Bedeutung der Analysen von Marx über die KPW – insbesondere über
das ›Fehlen von Gewaltanwendung‹ im ökonomischen Bereich dieser Pro-
duktionsweise – und nicht, wie häufig angenommen wurde, die Nicht-Inter-
vention der staatlichen Repression in den gesellschaftlichen Produktionsver-
hältnissen dieser Produktionsweise; denn diese Repression ist immer gegen-
wärtig; sie darf nicht verwechselt werden mit der staatlichen Intervention
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oder Nicht-Intervention innerhalb der Struktur der Produktionsverhältnis-
se.« (PMGK, 228ff.)

Damit ist im Wesentlichen der Argumentationsgang der ›Staatsableitung‹
bzw. der Formanalyse des Politischen skizziert, und es wird deutlich, dass
die theoretische Argumentationsweise dabei mit der von Poulantzas durch-
aus kompatibel ist. Statt von ›relativer Autonomie‹ wird hier von ›Beson-
derung‹ gesprochen, ein Begriff, der das Verhältnis von Einheit und Wider-
spruch zwischen Ökonomie und Politik vielleicht besser kennzeichnet.

Das Politische ist eben weder ›Überbau‹ des Ökonomischen, noch eine
davon einfach getrennte Instanz. Es war ein Missverständnis innerhalb der
Staatsableitungsdebatte zu meinen, bereits eine fertige Staatstheorie vorge-
legt zu haben. Mit der Herausarbeitung der Besonderung des Politischen vom
Ökonomischen ist nur ein erster, wenn auch grundlegender Schritt zur For-
mulierung einer derartigen Theorie geleistet. Die Bestimmung der politischen
Form auf dieser hohen Abstraktionsebene lässt noch keine Aussage über die
institutionelle Struktur und die Funktionsweise der Staatsapparatur zu, und
es bleibt zu klären, was dies für die Klassenverhältnisse der kapitalistischen
Gesellschaft bedeutet. Die politische Form kann sich in unterschiedlichen,
durch die jeweilige historische Gestalt des Kapitalakkumulationsprozesses
und der Kräfteverhältnisse bestimmten, institutionellen Konfigurationen
ausdrücken.8 Dies ist entscheidend für die Analyse der räumlich und zeitlich
unterschiedlichen Typen des kapitalistischen Staates und der Transformati-
onsprozesse von Staaten und Staatensystemen. Drei Punkte sind dabei wich-
tig:
1. Die ›Ableitung‹ der politischen Form darf nicht funktionalistisch miss-

verstanden werden. Das kapitalistische ökonomische Verhältnis produziert
nicht von sich aus die zu seiner Reproduktion erforderliche politische Form.
Vielmehr bilden sich im historischen Prozess der moderne Staat als zen-
tralisierter Gewaltapparat und die kapitalistische Ökonomie als Ergebnis
der Handlungen und Strategien sehr unterschiedlicher Akteure heraus und
ihre Entwicklung bedingt sich gegenseitig. Das Politische und der Staat
sind kein ›Überbau‹, sondern integraler Bestandteil des Produktionsver-
hältnisses selbst. Auch Poulantzas hat diesen Zusammenhang so gesehen
(vgl. PMGK, 228).

2. Die Form des Politischen ist weder einfach strukturell vorgegeben, noch
funktional gewährleistet, sondern resultiert aus den Handlungen antago-
nistischer und konfliktiver Akteure. Die ›relative Autonomie des Staates‹
bleibt daher grundsätzlich umkämpft und prekär.

8 Zum Verhältnis von Form und Institution vgl. Hirsch (2005; 1994).
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3. Die Formbestimmung des Politischen ist die Grundlage und der Ausgangs-
punkt für eine Analyse der Staatsapparatur, der Klassenbeziehungen und
der historischen Transformationen, denen diese unterliegen. Und dies ist
genau der Punkt, an dem sich der Ansatz von Poulantzas und die Form-
analyse verbinden lassen.

Poulantzas’ Theorem vom Staat als einer materiellen Verdichtung von Klas-
senverhältnissen lässt sich vor diesem Hintergrund wie folgt aufschlüsseln:
Erstens verweist es auf die Tatsache, dass sich der physische Gewaltapparat
unter kapitalistischen Bedingungen in einer besonderen, von den gesellschaft-
lichen Klassen formell getrennten Instanz institutionalisiert, die eigenen Re-
geln folgt und eigene Dynamiken aufweist (vgl. Weber 1922: 822). ›Materi-
ell‹ bedeutet, dass es sich um eine Apparatur handelt, die eigene Ressourcen
benötigt und von einem besonderen Personal betrieben wird, und somit spe-
zifische Reproduktionsbedingungen und Interessen aufweist.

Zweitens macht Poulantzas mit seinem Theorem deutlich, dass die Bezie-
hungen zwischen den Klassen und ihren verschiedenen Fraktionen wesent-
lich über diese Apparatur vermittelt werden, und dadurch einen spezifischen
Charakter und eine spezifische Dynamik erhalten. Er spricht davon, dass die
herrschende, in sich durch das Konkurrenzverhältnis gespaltene Klasse nur
über die von ihr getrennte Staatsapparatur politisch herrschen, sich zu einem
›Machtblock‹ formieren kann, und dass die Existenz dieser Apparatur in
Bezug auf die ausgebeuteten Klassen ein Verhältnis von Desorganisation durch
Organisation schafft (ST, 157ff., 171ff.). Die Form des Politischen gestattet
es, ihre Angehörige als formell freie und gleiche Staatsbürger zu organisie-
ren, wodurch die Klassenlage im politischen System nicht unmittelbar, son-
dern in Form von Parteibindungen oder verbandsmäßigen Zusammenschlüs-
sen zum Ausdruck kommt.

Drittens unterstreicht Poulantzas durch seinen Verweis auf die Organisie-
rung von Klassenbeziehungen mittels der Staatsapparatur, dass die für den
Kapitalismus charakteristischen gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse im po-
litischen Prozess nicht unmittelbar zum Ausdruck kommen, sondern in den
in dieser Apparatur wirksamen Verfahren und Dynamiken. Sie sind auch in
dieser Beziehung formbestimmt.

Das Verhältnis von Staat und Klassen wird schließlich dadurch charakteri-
siert, dass die einzelnen Teile des Staatsapparats unterschiedliche Beziehun-
gen zwischen den Klassen und Klassenfraktionen vermitteln. Nach Poulant-
zas stellen sie einerseits Stützpunkte der herrschenden Klasse bzw. einzelner
ihrer Fraktionen dar, auf der anderen Seite werden mit ihnen spezifische Be-
ziehungen zu den ausgebeuteten und beherrschten Klassen hergestellt. Der
Staat erweist sich somit als System heterogener und oft miteinander konfli-
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gierender Apparate. Er ist keine geschlossene Einheit, sondern ein Kampf-
feld. Gleichzeitig ist seine relative Einheitlichkeit Voraussetzung einer eini-
germaßen konsistenten Politik und damit der gesellschaftlichen Reprodukti-
on. Diese ist jedoch nicht funktional garantiert. Die konkrete institutionelle
Konfiguration kann durchaus in einen Gegensatz zum Erhalt der politischen
Form treten und damit zu einer Krise des Staates führen. Die Besonderung
oder relative Autonomie des Staates ist somit immer das Ergebnis von durch
seine eigene Materialität geformten Auseinandersetzungen und Kämpfen. Sie
ist jedoch ebenfalls nicht struktur-funktional vorgegeben.

Zur Erklärung der relativen Einheit der staatsadministrativen Apparatur
bedarf es eines Rückgriffs auf Gramscis Hegemoniekonzept. ›Hegemonie‹
bezeichnet die Fähigkeit der herrschenden Klasse(n), ein Konzept von der
Ordnung und Entwicklung der Gesellschaft zu formulieren, das ihre ver-
schiedenen Fraktionen zusammenbindet und zugleich den untergeordneten
Klassen gewisse materielle Zugeständnisse einräumt. Dies ist der Modus, mit
dem eine relativ stabile kapitalistische Formation, ein ›historischer Block‹
als Einheit von Zwang und Konsens entstehen kann (GH 7, 1567; GH 6,
1309). Ein hegemoniales Verhältnis hat mehrere Dimensionen: eine ideologi-
sche – die Verankerung der ›Richtigkeit‹ der bestehenden Verhältnisse im
Massenbewusstsein; eine institutionelle – d.h. ein System von Institutionen,
das legitime Entscheidungsverfahren, Partiziptions- und Zugangsrechte
schafft, und eine politische als die Fähigkeit zur Formulierung und Durch-
setzung eines Gefolgschaft mobilisierenden ›national-popularen‹ Programms
(Jessop 1990: 207ff.). Die relative Einheit der Staatsapparate wird auf allen
diesen Ebenen ›hegemonial‹ hergestellt: als herrschender ideologischer Kon-
sens, als System institutionell-bürokratischer Verfahren innerbürokratischer
Kontrolle, Koordination und Steuerung sowie dadurch, dass es gelingt, eine
politische Führung zu etablieren, die die Apparate unter umfassenden ›Richt-
linien der Politik‹ zusammenschließt. Hegemonie hat somit immer eine ma-
terielle Basis, die nicht nur in den sozialen Praktiken, sondern in einer spezi-
fischen Konfiguration der politischen Institutionen zu finden ist. Sie ist da-
her in die konkrete institutionelle Struktur der Staatsapparate und ihr Ver-
hältnis zueinander eingeschrieben.

5. Schluss

Die eingangs aufgeworfene Frage nach den theoretischen Potentialen einer
kritischen Konfrontation des Ansatzes von Poulantzas mit demjenigen der
formanalytischen Bestimmung des Staates lässt sich jetzt vielleicht klarer
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beantworten. Wie wir zeigen konnten, lässt sich unter Rückgriff auf form-
analytische Argumentationen das grundlegende Defizit einer mangelnden
theoretischen Begründung der relativen Autonomie des Staates innerhalb der
poulantzasschen Argumentation angehen. Auch wenn Poulantzas z.T. sehr
polemisch gegen die im Anschluss an Paschukanis vorgenommenen Versu-
che, den Staat systematisch aus der Struktur der kapitalistischen Produkti-
onsverhältnisse ›abzuleiten‹, argumentierte, lässt sich festhalten, dass in die-
ser Kritik wohl v.a. Paschukanis’ Epigonen gemeint waren, die den Stand-
punkt der Zirkulation und das Interesse der Warenhüter-als-Rechtssubjekte
verabsolutierten und somit tatsächlich die Klassendimension von Staat und
Recht im Kapitalismus ausblendeten. Trotz aller Kritik konnten wir jedoch
zeigen, dass auch innerhalb der poulantzasschen Argumentation die von Pa-
schukanis aufgeworfene Frage ihre Berücksichtigung findet und dass Pou-
lantzas’ knappe Antworten darauf unter Verweis auf die Struktur der kapita-
listischen Produktionsverhältnisse und der doppelten Enteignung der Ar-
beiterInnen durchaus mit denjenigen Versuchen der formanalytischen Be-
gründung des Staates kompatibel sind, die den Staat aus dem Gesamtzusam-
menhang von Ausbeutung und Aneignung ›ableiteten‹.

Darüber hinaus konnten wir skizzieren, dass sich mit Poulantzas’ Theo-
rem des Staates als materieller Verdichtung von Kräfteverhältnissen und un-
ter Rückgriff auf Gramscis Hegemoniekonzept die Analyse politischer In-
stitutionensysteme, politischer Kämpfe und der Transformationsprozesse von
Staaten und Staatensystemen sehr viel differenzierter und genauer angehen
lässt, als dies mit der grundlegenden, aber doch sehr allgemeinen und ab-
strakten Formanalyse möglich ist.

Vor diesem Hintergrund können wir vorläufig festhalten, dass die kriti-
sche Konfrontation der beiden Ansätze die Entwicklung einer materialisti-
schen Begründung des Staates durchaus produktiv voranzubringen verspricht.
Weiterzutreiben wäre dies im Hinblick auf die gegenwärtigen zentralen Her-
ausforderungen einer materialistischen Staatstheorie, die darin besteht, die
Veränderungen zu begreifen, denen die Staaten und das Staatensystem im
Prozess der als ›Globalisierung‹ bezeichneten Restrukturierung des Welt-
kapitalismus seit den achtziger Jahren unterworfen worden sind. Poulantzas
selbst hat mit seiner Studie über die Internationalisierung des Kapitalver-
hältnisses und mit der Entwicklung des Konzepts der ›inneren Bourgeoisie‹
als neuer, die politische Dynamik maßgeblich prägender Klassenfraktion be-
reits in den siebziger Jahren dazu eine wichtige Vorarbeit geleistet (vgl. INT;
Kannankulam/Wissel 2004).
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